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1 Vorbemerkungen

Die Bezeichnung des Kartenwerkes lautet:

"Topographische Kartei: 25 000"
(abgekürzt TK 25).

Es wird von aUen Landesvermessllngsämtern der Bundesrepublik Deutschland bearbeitet und herausgegeben. Die
Bearbeitllngsanteik der einzelnen Landesvermessungsämter sind aus der Übersicht (Seite 5) zu ersehen. Die Kar­
tenblätter werden in der Regel als Vollblätter im einheitlichen Zeichenschlüssel bearbeitet.

Die' vorliegende' dritte Auflage 1993 des Musterblatte's 1967 e'nthält die von der Arbeitsgemeinschaft der Vermes­
sungsverwaltungen der Länder de'r Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1989 beschlossenen Änderungen, dic
zunächst in der Form des Ergänzungsblattes 1989 veröffentlicht worden sind. Darüber hinaus sind die durch die
deutsche Einheit sich ergebenden Änderungen eingearbeitet.

In den östlichen Ländern werden im Zeitraum zwischen 1991 und 1995 die geodätische Grundlage, die Abbildung,
das Koordinatengiuer, die Blatteinteilung, die' Numerierung, der Kartenfalttitel, die Falzung, die Foliengliederung
und die Farbgebung aufdas Musterblatt der TK 25 umgestellt. Die vorhandene Zeichengebung und der Schriftduk­
tus, insbesondere die Grenzen, die bebauten Flächen, die Vegetation, der Kartenrahmen und der Kartenrand, wer­
den während einer Übergangszeit nur in Teilen an das Musterblatt angeglichen. In de'r Region Berlin und Umland
wird die TK 25 als Topographische Stadtkarte I :25 000 mit einer Auswahl an Straße'nnamen durch die' Länder Ber­
lin und Brandenburg herausgegeben.

In den Blättern dieses Kartenwerkes der westlichen Länder, die nach älteren Zeichenmustern bearbeitet sind, kön­
nen die Kartenzeichen mit der Fortführung, soweit möglich und sinnvoll, an das deneit gültige Musterblatt ange­
glichen werden.

Die TK 25 kann ftir die kartographische Bearbeitung in die folgenden Folien gegliedert werde'n:
a) Grundriß (Grenzen, Bebauung, Verhhrsnetz, topographische Einzelzeich(':n), Grenzen im Kartenfalttitel
b) Grundrißschrift, Titelschrift, Zeichenerklärung,
c) Gartenflächen, Vegetationssignaturen,
d) Gewässerlinien,
e) Gewässerschrift,
f) Gewässerflächen,
g) Höhenlinien (einschließlich natürlicher Böschungen), Ortssignaturen im Kartenfalttitel,
h) Waldflächen, Titclfcld (Vollton und Rasterfläche),
i) Wattfläche.

Sie erscheint in zwei Standardausgaben:
- Vierfarbige Normalausgabe TK 25 N (Druckfarben s. Kapitel 7)
- Einfarbige Ausgabe TK 25 E (einfarbige Kombination aller Folien mit Ausnahme der Waldflächen).

Die Herausgabe der folgenden Ausgaben ist freigestellt:
- Vergrößerung TKV 10 aus der TK 25 E
- Ausgabe mit Verwaltungsgrenzen TK 25 V

Für die in den Zeichenmustern und Kartenbeispielen in roten Zahlen angegebenen Maße (mm) gilt:
Stebende Zahlen geben die Größe und den Abstand, bei doppellinigen Kartenzeichen die' lichte Weiu, bei kreis­
formigen den lichten Durchmesser an.
Vorwärtsliegende Zahlen geben die' Strichbreiten an.

Die angegebenen Maße sollen eingehalten werden. In Ausnahmef:illen kann von den vorgesehenen Maßen gering'
Higig abgewichen werden.
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3.3 Verkehrsnetz

Das Verhhrsne:tz wird vollständig in die Kane aufgenommen. Ausnahmen sind im einzelnen erläuten.

Die Signuuren rur Eisenbahnen, Autobahnen, Straßen und Wege werden möglichst lagerichtig dargestellt.

3.3.1 Eisenbahnen und sonstige Bahnen

Für die Darstellung der Eisenbahnen sind Spurweite und A.nzahl de:rGleise maßge:be:nd. Es werden vollspurige und
schmalspurige. ein- und mchrgleisige Bahnen snwie Anschlußgleise unterschieden.

Die Art der Eisenbahn wird den Karten der Deutschen Bundesbahn entnommen. Strecken, die nur dem Güterver­
kehr dienen, erhalten den Schriftsatz .nur Güterverkehr·.

Vollspurige Bahnen im Bau (Neubaustrecken der Deutschen Bundesbahn) werden nur dargestellt, wenn mit dem
Bau begonnen wurde oder bereits einzelne Bauwerke errichtet werden.

Stadt· und Untergrundbahnen werden nur dann wiedergegeben, wenn sie oberirdisch verlaufen.

Bei Untergrundbahnhöfen können die Haupteingänge gekennzeichnet werden (s. Kartenbeispiel S. 23).

Nichtöffentliche Bahnen, die meist dem Werksverkehr dienen (Bahnhöfe und Haltepunkte fehlen), werden als
Aosehlußgleise dargestellt. Sie können einen entsprechenden Schriftzusatz erhalten (z.B. "Nord-Süd-Kohlcn­
bahn").

StnBen- und Wir15chaf15baboc:n (Feld- und Förderbahnen) werden ohne Rücksicht auf die Spurweite und die
Gleisanzahl in einer Signatur dargestellt. Sie können bei starker Häufung, besonders innerhalb der Wohnplätze, in
Auswahl gebracht werden_

Die Hahcstdlen von Straßenbahnen können an längere:n freie:n Strecke:n auße:rhalb der Wohnplätze den abge:­
künten Schriftzusatz ..Hst'" erhalte:n.

Se:il· und Sc.:hwebebabneo Rir Pe:rsonen- und Materialbeforderung we:rden dann dargestellt, wenn es sich um stän­
dige Einric.:btungen ha ndelt. Als Seil- und Schwebebahnen rur die Personenbdorderung zähle:n auch Sessellifte und
Skilifte. Für die MaterialbefOrderung werden Förder- und Transportb.inder und Bandstraßen wiedergegeben. Die
Spannwerke werden nur als Gebäude ohne Schrifnusatz wiedergegeben. Die Masten werden nicht dargestellt.

Für die Bahnhöfe und Haltepunkte sind die bahnamtlichen Bezeichnungen maßgebend. Diese werden den Karten
der Deutschen Bundesbahn entnommen.

Befinden sich mehrere Bahnhöfe oder Haltepunkte in einem Ort, so wird die nähere Bezeichnung als Schriftzusatz
hinzugefUgt, z.B. Hbf, K1bf, BfW-Barmen, BfW·Elberfcld u. ä.

Haben Bahnhöfe oder Haltepunkte Doppelnamen, oder ist die Zugehörigkeit zu den Orten, nach denen ihre
Benennung erfolgt, aus der Karte nicht ohne weitere:s zu erkennen, oder sind fUr die Benennung der Anlagen andere
topographische Objekte verwendet worden, z.8.•Hp Wildpark", so wird der entsprechende Eigenname in die Karte
aufgenommen.

Bei Bahnhöfen und Haltepunkten wird das Hauptgebäude (Empfangsgebäude) durch die abgekünten Schriftzu­
sätze hervorgehoben (Bahnhof Bf, Haltepunkt Hp).

Be.i Bahnhöfen mit mehr als zwei dargestellten Gleisen enden die verstärkten Linien an der ersten Weiche des Bahn­
hofsgeländes oder an einer in der N.ihe liegenden geeigneten Stelle. Die Gleisanzahl soll sich annähernd aus der
Summe der Querstriche aller Gleise entnehmen lassen.

Bahnsteige und Bahnsteigunterfuhrungeo der Bahnhöfe werden nicht dargestellt. FußgingerbfÜcken und ·unter·
führungen in der Nahe von Bahnhöfen werden, soweit sie dem öffentlic.:hen Verkehr dienen, nach Möglichkeit wie­
dergegeben.

Güter· und Rangierbahnhöfe werden wie Bahnhöfe mit mehreren Gleisen dargestellt und können den abgekürz­
ten Schrifu.usatz (Güterbahnhof Gbfund Rangierbahnhof Rbf) und ihren entspechenden Eigennamen erhalte.n.

Straßen im Bahnhofsgelände sind, mit Ausnahme der Zufahrten, im allgemeinen wie Nebenstraßen wiedenuge­
ben.

Anschlußgleise werden in die Kane aufgenommen. Sofem 'die Darstellung große Schwierigkeiten bereitet (z.8. in
Häfen) und bei starker Häufung, können Anschlußgleise in Ausnahmefällen in der Signatur der Straßen·und Wirt·
schaftsbahnen wiedergegeben werden.
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Abzweigstellen, Bahnwänerhäuser, BlockstdIen und Stellwerke werdm dargestellt, aber nicht beschriftet.

Verläuft eine Eisenbahn oder sonstige Bahn dicht neben einer Straße oder einem unterhaltenen Fahrweg, so wird
sie an die entsprechende Straßen- oder Wegeseite gesetzt, wenn der Zwischenraum weniger als 5 m (- 0,2 rnrn) in
der Örtlichkeit beträgt. Die Strichbreite der gemeinsamen Linie ist in der Regel die der Bahnsignatur (s. Kartenbei­
spiel S. 23).

Verlaufen Eisenbahnen auf Straßen oder unterhaltenen Fahrwegen, so wird die Bahnsignatur so auf die Straßen­
oder Wegesignatur gesetzt, daß diese bis zur Hälfte bedeckt wird (5. Kartenbeispid S. 23).

Straßen- und Wirtschaftsbahnen aufStraßen oder befestigten Fahrwegen werden nur durch kleine Vierecke wieder­
gegeben. Verläuft eine Straßen- oder Wirtschaftsbahn auf einem eigenen Bahnkörper neben Straßen oder Wegen.
so werden die Vierecke der Bahnsignatur abgekehrt vom Verkehrsweg an die uiclinie gesetzt.

Die DOIrstellung von regdmäßigen Baumanpflanzungen zwiscben Bahnen und Straßen oder Wegen unterbleibt.
wenn fiir die Darstellung der Signatur (s. S. 19) kein Raum vorhanden ist.

Böschungen von Einschnitten und Dämmen an Bahnen werden nOlch ihrer önlichen Bedeutung dargestellt. Bei
Einschniuen dürfen die Böschungsstriche die Begrenzungslinien der Bahnsignatur nicht berühren (s. auch S. 50).

Kilometrierung an Eisenbahnen s. S. 40.

Richtungshinweise rur Eisenbahnen im Mittdfdd des Kartenrahmens s. S. 67.
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3.3 Verkehrsnetz 3.3.1 Eisenbahnen und sonstige Bahnen

Vollspurige Bahn a) eingleisig

b) mehrgleisig,
die Querstrich. entsprechen
der Gl.is.nz.hl

Cl,3 0.' 2.0-3.0 (I.'

Vollspurige Bahn im Bau

Schmalspurige Bahn

c) Anschlußgleis, eingleisig

d) Anschlußgleis, mehrgleisig

a) eingleisig

b) mehrgleisig,
die Querstriche enr.prechen
der Gleis.nzahl

c) Anschlußgleis, eingleisig

d) Anschlußgleis, mehrgleisig

"'

..
0.3 Cl.'

'.0 !!,Ol

..,,

Zahnradbahn

Straßen- und a) auf eigenem Bahnkörper
Wirtschafrsbahn,
oberirdisch verlaufende b) auf einer Straße
Stadt- und Untergrundbahn

1.0 !!"

~.Cl 0.2 Cl.t

"'

Seil- und Schwebe­
bahn u. a.

a) Personenbefdrderung

b) Materialbcförderung
6.0 Cl.6 0,6 '.0

_o_o_o_o_o_o_Cl.'

Bahnhof, Güter- und
Rangierbahnhof
der voU- und schm.lspurigen B.hn

Haltepunkt
der voll· und schm.lspurigen B.hn

vollspurig

Rf

Hp

schmalspurig

""Bf

.
Hp

Tunnel
0,6 0.' 0.'

~"".o!=,="<,,,,<~

"'
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3.3.2 Straßen und Wege

Das Netz der öffentlichen Straßen ist entsprechend der Gesetzgebung in Bundesautobahnen (A), Bundesstraßen
(B), Landes- und Staatsstraßen (L), Kreisstraßen (K) und sonstige öffentliche Straßen eingeteilt und wird durch
den jeweiligen Kennbuchstaben und die zugehörige Nummer wiedergegeben. Straßen, die gleichzeitig Europa.
straßen sind, erhalten zusätzlich eine Europastraßennummer (E), die der jeweiligen Autobahn· bzw. Bundesstra­
ßennummer nachgestellt wird. Nimmt eine gesetzlich klassifizierte Straße streckenweise eine oder mehrere andere
auf, so erscheint nur die niedrigere Nummer. Die Nummern werden so plaziert, daß der Verlaufder klassifizierten
Straße eindeutig erkennbar ist (Regelahstand etwa 15 cm).

In der Signaturengehung werden die Straßen und Wege nicht nach ihrer gesetzlichen Einteilung, sondern nach
ihrem tatsächlich vorhandenen Ausbauzustand, ihrer Bedeutung und ihrer Leistungsfahigkeit Hir den Verkehr
unterschieden und nach den in diesem Musterblatt angegebenen topographischen Merkmalen eingestuft und wie­
dergegeben. Es handelt sich um Schnellverkehrsstraßen (Autobahnen), Haupt (I A)- und Nebenstraßen (I B),
Hauptwege (11) und Nebenwege (JII).

Schndlverkebrsstraßen (A utobahnen) sind kreuzungsfreie Straßen mit mindestens vier Fahrstreifen, die nur fur
den Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen bestimmt sind. Die Anzahl der Fahrstreifen wird dabei nicht unterschie­
den. Auseinandergezogene Richtungsfahrbahnen sowie Auf- und Abfahrten werden als Hauptstraßen (lA) darge.
stellt.

Alle Knotenpunkte der Bundesautobabnen (Autobahnanschlußstdlen, -kreuze und -dreiecke) werden mit ihren
amtlich festgesetzten Nummern und mit ihren Eigennamen beschriftet (s. S. 23). Den Eigennamen werden jeweils
die Abkürzungen AS, AK oder AD (s. S. 62) vorangestellt.

Alle Raststätten und Parkplätze sowie Autobahnmeistereien sind wiederzugeben und können beschriftet werden.

Hauptstraßen (lA) sind Straßen des durchgehenden Verkehrs mit einer Fahrbahnbreite etwa ab 6 m.

Im Bau befindliche Schnellverkehrs- und Hauptstraßen werden in die Karte aufgenommen. In der Planung end­
gültig festliegende Schnellverkehrs- und Hauptstraßen können als im Bau befindlich dargestellt werden.

Nebenstraßen (18), die das übergeordnete Straßennetz ergänzen oder der Verbindung von Ortschaften unter­
einander dienen, haben eine Fahrbahnbreite etwa ab 4 m.

Die breitere Linie der Signatur flir die Nebenstraße liegt im allgemeinen unten und rechts. Ein häufiges Wechseln
bei mehrfach schwach gekrümmtem Verlauf ist nach Möglichkeit zu vermeiden.

Außerhalb derWohnplätze werden die breiten Linien der Bundes-, Haupt- und Nebenstraßen nur bei den am Ver·
kchrsweg liegenden Hofräumen der Gehöfte sowie hei Freiflächen der Industrieanlagen u. ä. durch eine dünne
geschlossene Linie ersetzt. Es ist aber darauf zu achten, daß die Straßenklasse eindeutig zu erkennen ist. In locker
bebauten Wohnplätzen werden die breiten Begrenzungslinien der Straßen dort abgeschwächt, wo es durch die
Wiedergabe der Gebäude erforderlich wird.

Hauptwege (befestigte Fahrwege 11) sind Verbindungs· und Hauptwirtschaftswege mit Unterbau und fester Fahr·
bahndecke sowie mit unterschiedlicher Fahrbahnbreite, aber flir den Kraftverkehr zu jeder Jahreszeit geeignet.

Ein Wechsel der Wegeklassen auf kurzen Strecken ist bei der Darstellung im Maßstab 1:25 000 zu vermeiden. Es
werden deshalb einzdne kurze Straßen- und Wegestücke entsprechend dem Gesamtverlauf klassifiziert. Der
Wechsel in der Klassifizierung von Straßen und Wegen soll in der Regel an Knotenpunkten erfolgen.

Die Signaturen der Straßen und Wege ändern sich beim Beginn der zusammenhängend bebauten Wohnplätze und
werden zu Ortsstraßen. Ortsstraßen werden unterschieden in Durchgangsstraßen, Sammdstraßen und Aolie­
gerstraßen. Von den vorgesehenen lichten Weiten der Ortsstraßen darf nur bei der Wiedergabe auffallender Stra­
ßenverengungen und stark in die Straße hineinragender Gebäude abgewichen werden. Durch diese vorübergehen­
de Verengung darfder Gesamteindruckder Straße als durchgehender Verkehrsweg nicht verlorengehen. Sehr hreite
Straßen (Auffahrten, Ringstraßen u. ä.) sind in ihrer natürlichen Breite darzustellen.

Zufahrten zu Gebäuden (oftmals Privatwege) werden innerhalb der Wohnplätze nur bei längerer Ausdehnung als
Anliegerstraßen in die Karte aufgenommen (vgl. S.lO). Von den Fußwegen innerhalb der Wohnplätze sollen nur die
wichtigsten wiedergegeben werden. Ihr Verlauf muß deutlich erkennbar bleiben, auch wenn sie zwischen Häusern
hindurchfUhren.

Park- und Friedhofswege können, soweit sie keiner besonderen Wegeklasse angehören, als Fußwege dargestellt
werden.
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Nebenwege (Wiruehafuwege, Feld- und Waldwege 1II) sind alle untergeordneten Verbindungs- und Aufschluß­
wege mit oder ohne befestigte Fahrbahn. Sie werden im allgemeinen vollzählig in die Karte aufgenommen. Beson­
ders kurze im Feld oder Wald endende Wegestücke von weniger als etwa 250 m Länge sowie unbedeutende Schlei­
fen oder unbedeutende Verbindungswege werden nicht dargestellt.

Knüppeldämme werden als Wege der Klasse IH dargestellt und nicht besonders hervorgehoben.

Ziehwege im Alpenvorland und Hochgebirge werden in die KoIne aufgenommen.

Wichtige Fuß-und Radwege werden in die KoIne aufgenommen, z.B. Verbindungen zwischen Wohnplätzen oder
Straßen, Abkürzungen von Straßen oder Wegen und die von den Gebirgs- und Wandervereinen besonders gekenn­
zeichneten Wanderwege. Im Gebirge können Wege in Zichackform in ihrer Darstellung vereinfacht werden.

Fußpfade in Sumpfgebieten, Wege im Wut, Klettersteige und Pfadspuren im Hochgebirge. Wege aufGlet­
schern und ähnliche nicht deutlich erkennbare und nicht gesicherte Wege werden nur dann wiedergegeben, wenn
keine anderen direkten Wegeverbindungen bestehen.

Haben Straßen und Wege außerhalb der Wohnplätze Eigennamen, (uRuhrschndlweg", .Römerstraße" u. ä.), so
werden diese in leicht gesperrter Kursivschrift (Normal-oder Haarschrift) parallel zu den Straßen-oder Wegesigna­
turen gesetzt (5. KoIrtenbeispiel S. 23).

Regelmäßige Baumanpflanzungen auBerhalb geschlo5Sener Onslagen werden dargestellt, wenn es sich um her­
vorragende, landschafuprägende Baumreihen an Straßen, KoInälc:n u. ä. handelt. Sie erhalten die Signatur wie .Ein­
zeine Bäume· (5. S. 46, 47) und werden auch innerhalb des Waldes und bei angrenzenden Gärten wiedergegeben. es
sei denn. andere topographische Gegenstände werden in ihrer deutlichen Wiedergabe beeinträchtigt (5. KoInenbei­
spiel S. 23).

Böschungen als Bestandteile von Einschnitten und Dämmen an Straßen und Wegen werden nach ihrer örtlichen
Bedeutung wiedergegeben. Bei Einschnitten dürfen die Böschungsstriche die Straßen- oder Wegesignaturen nicht
berühren. Böschungen an Wirtschafts-, Feld- und Waldwegen (I1I) und Fußwegen werden von diesen abgesetzt
(s. auch S. SO).

Kilometrierung an Autobahnen s. S. 40.

Richtungshinweise fUr Autobahnen und Straßen im Minelfc:ld des KoIrtenra.hrnens s. S. 67.
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3.3 Verkehrsnetz

Schndlverke hTsstraße
(Autobahn)
mit Nummer einer Bundes·
aUlobahn und Europastraße

a) ausgebaut

b) im Bau

3.3.2 Straßen und Wege

••
1).01 I).~

I,' 0,'" ,
~~=~~;~~;~~~~~===;

Knotenpunkt einer Bundesautobahn
mit Nummer und Name

Hauptstraße (JA)
als Bundesstraße
mit BundeSSlraßennUmmer

Hauptstraße (lA)
.ls Landes- bzw. SI.amtraße
mit undessttaßennummer

a) ausgebaut

b) im Bau
1.2 0._

::~==~===============:

L5122.o 0,"
======~~~=~~•.•

'"

Nebenstraße (IB)
als Kreiwraße
mit KrciSllraßcnnummcr

Hauptweg (befestigter Fahrweg ll)
mitleilwe;,e regelm:i.ßiger Baum.npn.nzung

Ortsstraßen
(Straßen innerh.lb der Wohnpl:i.tze)

Durchgangsstraße

Sammelstraße

Anliegerstraße

Nebenweg (Wirtschaftsweg, Feld- und Waldweg 1lI)
befestigt und unbefestigt

Ziehweg (im Gebirge)

Fuß-, Rad-, Park­
und Friedhofsweg

K22 2.0 ., .,.,

••• .,
" ..
'.'

.,
•••.,.' '.'.,

,nOI
0.2'

'"
."

2,' o.~_U...JL. O'I$

1.0 0.3_..1. 0.15

Fußpfad, Weg im Watt,
Klettersteig, Pfaclspur,
Weg auf Gletscher u.ä.

1.0 0.3 1,0__ -,__l.. _..l '
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3.3.3 Brücken und Unterf'tihrungen

Brücken (Eisen-, Stein-, Beton- und Holzbcückcn)werden unabhängig von ihrer Bauart einheitlich dargestellt. Die
Länge einer Briicke richtet sich im allgemeinen oach dem Abstand ihrer Widerlager. Bei ihnen beginnen die Flügel.
striche der Briickensignatur. Bei Platzmangcl können von den vier Flügclstrichen erforderlichenf.alls zwei entfallen.

KJeine BfÜcken können bei Platzmangel. besonders innerhalb von Wohnplatzen. entfallen.

HochstraßeD (aufgeständerte Straßen) werden ahnlich den Brücken dargestellt und mit einer zusiitzlichen Signa­
[Ur versehen. Die Flügelstriche sind dort in die Karte einzutragen, wo die Fahrbahn den Damm verlaßt.

FußgangerbfÜcken und Stege werden einheitlich dargestellt. Die Größe und die Bauart werden nicht besonders
gekennzeichnet.

Die lichte Weite der Brücken ist im allgemeinen die gleiche wie die der heranftihrenden Bahnen und Straßen.

Hat eine Eisenbahn- oder Autobahnbrücke noch einen besonderen Fußweg. so wird dieser gekennzeichnet.

Pfeiler.loche und Eisbrecher werden nach Möglichkeit sowohl in Strömen und Flüssen als auch auf dem Land
entsprechend ihrer Anzahl und ihrer natürlichen Lage dargestellt.

Eigennamen von Brücken können in die Karte aufgenommen werden.
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3.3 Verkehrsnetz

Brücke
mit Pfeilern. Jochen und
Eisbrechern

Brück~

.1) ohne Schleuse

b) mit Schleuse

c) mit Stau

cl) mit Wehr

Hochstraße

Fußgängerbrücke. Steg

Autobahnbrücke mit Fußweg

Brücke mit nebeneinanderliegendcn Verkehnwegcn
und Pfeilern auf dem Land

3.3.3 ßrüc;:kc:n und Unt~rfUhrung~n

01 b.
: ;

"---~tr~~

Ul '1.4

'I i 1'"'

Brücke mit übereinanderlicgenden Verkehrswegen I,~

r
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3.3.4 Flughäfen, Landeplätze, Segelfluggelände und Hubschrauberlandeplätze

Die der zivilen Luftfahrt dienenden Flughäfen und Landeplätze werden durch eine Linie begrenzl, wenn nicht Ein­
friedungen oder sonstige natürliche Grenun vorhanden sind.

Innerhalb der Flughafenabgrenzung werden dargestellt:

Anfahrwuaßen und -gleise, Gebäude sowie Start-, Lande- und Rollbahnen.

Die fluglechnischen Einrichtungen (Flughafendrehfeuer, Anflugbefeuerung, Windrichtungsanzeiger, Rundsuch·
ndar u. a.) werden nicht in die Karte aufgenommen.

Flughäfen und Landeplätze erhalten unur ihrem Eigennamen in Klammern die Platzhöhe. Diese Höhe bezieht sich
auf den hÖChSten Punkt der Landefläche. Die Schriftzusätze .Flughafen", .Landeplatz· und .Segeliluggelände"
dienen der näheren Kennzeichnung.

Hubscbrauberlandeplitze von öffentliche..- Bedeutung erhalten eine Signatur (s. S. 23, 38, 39).
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Beispiel

•,
•• ,, /"
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3.4 Gewässer

3.4.1 Gewässerflächen

Die ständig fließenden, stehenden, veränderlichen, zeitweise fließenden Gewässer und, soweit erforderlich, die
unterirdischen (bedeckten) Wasserläufe werden dargestellt.

Die einlinig und die doppellinig dargestellten Gewässer sowie ihn'. Uferlinien sind nach Möglichkeit lagnichtig
darzustellen, d.h., daß die Talsohle mit dem Wasserlauflagerichtig wiedergegeben wird und von dieser Linie aus
vorhandene Verkehrswege gleichmäßig nach den Seiten verdrängt werden.

Die Windungen kleiner Wasserläufe können bei ihrer Wiedergabe leicht generalisiert werden.

Die Fließrichtung von Gewässern wird durch blaue Fließrichtungspfeile gekennzeichnet. Diese stehen nach Mög­
lichkeit in der Nähe der Gewässernamen und am Kartenrand und können sich im Flachland häufen. Die Größe der
Fließrichtungspfeile richtet sich nach der Breite des Wasserlaufes. Gewässer im Küstengebiet, bei denen infolge von
Ebbe und Flut die Fließrichtung wechselt, erhalten einen Fließrichtungspfeil rur beide Richtungen.

Die Gewässerflächen werden mit einem blauen Farbaufdruck (54er Punktraster, 25 %, 45°) bedeckt.

Alle Eigennamen von Quellen, Bächen, Gräben, Flüssen, Strömen, Kanälen, Teichen, Seen, Häfen und Wasserfal·
len sowie die entsprechenden Abkürzungen werden in blauer rückwärtsliegender Schrift in die Karte aufgenom­
men. Alle wasserwinschaftlichen Anlagen (Brunnen, Pumpwerke, Wasserbehälter, Wassertürme, Wasserwerke und
Kläranlagen) werden mit den entsprechenden abgekürzten Schriftzusätzen ebenfalls in blauer Schrift wiedergege­
ben (vgl. S. 28, 55, und 62).

Quellen und Q!1ellgebiete werden in die Karte aufgenommen. Sie erhalten den abgekürzten Schriftzusatz ..Qu~.
Der Ausfluß der Quelle ist stets talwärts gerichtet. Zwischen ständig fließenden und zeitweise trockenen Quellen
wird nicht unterschieden.

Von der Quelle ab werden Rinnsal, Bach und Graben mit einer stärker werdenden Linie dargestellt. Die Haupt­
bäche und -gräben werden gegenüber den anderen Bächen und Gräben durch eine geringe Verbreiterung hervorge­
hoben.

Bäche und Gräben über 3 m Breite werden doppellinig dargestellt, wobei die lichten Zwischenräume bei Bächen
und Gräben über 5 m (= 0,2 mm) Breite maßstabstreu wiederzugeben sind.

Zeitweise fließende Gewässer werden ab einer Mindestlänge von 500 m dargestellt.

Trockene Gräben werden, wenn sie von Bedeutung sind, in die Karte aufgenommen. Sie werden entlang von Ver­
kehrswegen in der Regel weggelassen. Gräben, die zeitweise Wasser fUhren, werden wie "Zeitweise fließende Gewäs­
ser" dargestellt.

Schiffbare und nichtschifIbare Flüsse und Ströme unterscheiden sich durch ihre Beschriftung (vgl. S. 58). Die
obere Grenze der SchifIbarkeit wird durch ein SchifIbarkeitszeichen gekennzeichnet (vgl. S. 3D, 31).

Kanäle bis zu 3 m Breite werden einlinig, alle übrigen doppellinig wiedergegeben. Schiffbare und nichtschiffbare
Kanäle unterscheiden sich durch ihre Beschriftung (vgl. S. 58).

Uferbefestigung s. S. 30, 31.

Kilometrierung an Flüssen und Kanälen s. S. 40, 41.

Richtungshinweise fur schiffbare Kanäle im Mittelfeld des Kartenrahmens s. S. 67.

Unterirdische (bedeckte) Wasserläufe von besonderer Bedeutung können in die Karte aufgenommen werden.
Unterirdische (verrohrte) Bäche werden nicht dargestellt. Versickerungsstellen können durch Schriftzusatz beson­
ders hervorgehoben werden. Unterirdische Druckleitungen (Düker) und Wasserstolleo können wie unterir­
dische (bedeckte) Wasserläufe dargestellt werden. Die Mundlöcher von Wasserstollen sind zu kennzeichnen.

Sandbänke in und an Seen und Flüssen werden nur dann wiedergegeben, wenn sie bei Mittelwasserstand nicht
überflutet sind. Eigennamen können in die Karte aufgenommen werden.

Sande im Watt vgl. "Watt" S. 26.

Die Gewässnflächen von Pfuhl, Tümpel. Wasserloch können in gerasterter Form oder, wenn sie nur eine geringe
Ausdehnung besitzen, als volle blaue Flächen wiedergegeben werden. Innerhalb von Wohnflächen können sie in
Auswahl dargestellt werden.

Weiher, Teich. See sind vollzählig in die Karte aufzunehmen. Eigennamen können in die Karte aufgenommen wer­
den.

Soweit Tiefenmessungen in stehenden Gewässern vorliegen. können blaue Höhenlinien (bezogen aufNN) in die
Karte aufgenommen werden (vgl. S. 50, 51, 68 und Kartenbeispiel S. 33). Eigennamen werden den Seen hinzugefUgt.
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